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RS OGH 1984/4/4 3Ob523/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1984

Norm

ABGB §830 B2b

Rechtssatz

Der Betrieb einer Apotheke in Ausübung einer realen Apothekengerechtsame bildet kein dem Anspruch auf Teilung

entgegenstehendes Hindernis, weil es sich nicht um ein mit dem Eigentum ( Miteigentum ) an der Liegenschaft

verknüpftes Recht handelt, sondern eine Verlegung an einen anderen Standort möglich ist.
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3 Ob 523/84
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